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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Grünflächen

öffentliche Grünflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

ö

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft,

den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbstimmung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Füllschema der Nutzungsschablone

1 = Art der baulichen Nutzung

      mit Gebietskennzeichnung

3 = maximal zulässige Höhe baul. Anlagen

2 = Grundflächenzahl

Nachrichtliche Darstellungen

Darstellungen ohne Festsetzungscharakter

Schutzgebiet nach Naturschutzrecht

Geschützter Landschaftsbestandteil

"Baum- und Gehölzbestände"

LBLB

Hauptversorgungs- und Hautabwasserleitungen

oberirdische 110 kV-Leitung mit Schutzbereich, nachrichtlich

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Nr. 327 "Erweiterung Borsigring" 1., 3. und 4. Änderung

Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes:

Abgrenzung unterschiedlicher Lärmpegelbereiche (LPB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

LPB IV

110 kV-Leitung

unterirdische 110 kV-Leitung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

110 kV-Leitung

unterirdische Gasleitung, nachrichtlich

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Gas

Hinweis auf eine verfüllte Bohrung

in diesem Bereich

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, z. B. Abgrenzung des

Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes oder Abgrenzung

von unterschiedlichen Grünflächen   (§ 16 Abs. 5 BauNVO)

Sonstige Planzeichen

Maststandort vorhanden

Wasserflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

WI

Zweckbestimmung: Wirtschaftsweg

Abwasser

unterirdische Abwasserleitung, nachrichtlich

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

unterirdisches Fernmeldekabel, nachrichtlich

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

FM

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen zugunsten der

Versorgungsträger

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Gesetzlich geltende Bauverbotszone gemäß

§ 9 Fernstraßengesetz

Bindung für die Erhaltung von Bäumen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

2

1

Abgrenzung unterschiedlicher Höhenfestsetzungen

(§ 16 Abs. 5 BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes Nr. 347 "Kommunale Entlastungsstraße"

Kennzeichnung der Maßnahmenflächen

M2

RR
Zweckbestimmung: Regenwasserrückhalteflächen

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen

von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Richtungssektoren für Zusatzkontingente

(§ 16 Abs. 5 BauNVO)

Maststandort verlegt / neuer Standort

3

Ver- und Entsorgung

Zweckbestimmung: Elektrizität

A

LPB V

Maststandort Rückbau geplant

110 kV-Leitung, Rückbau geplant

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung: Gewerbegebiet (GE 1, GE 2, GE 3 und GE 4)

        (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 8 BauNVO)

1.1 In den Gewerbegebieten GE 1 bis GE 4 sind die gemäß § 8 Abs. 3  BauNVO genannten

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen  Nr. 1 und Nr. 3 gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

unzulässig:

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und

Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und

Baumasse untergeordnet sind sowie

- Vergnügungsstätten.

1.2 In den Gewerbegebieten GE 1 bis GE 4 sind die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO unter den

Begriff "Gewerbebetriebe aller Art" fallenden allgemein zulässigen Einzelhandelsbetriebe

gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO unzulässig. Einzelhandelsnutzungen können nur ausnahmsweise

zugelassen werden, wenn sie nach Art und Umfang in einem eindeutigen Zusammenhang mit

einer vor Ort erbrachten Produktion, der Ver- und Bearbeitung von Gütern, einschließlich

Reparatur- und Serviceleistungen einer gewerblichen Betriebsstätte stehen und diesen

Nutzungen jeweils untergeordnet sind.

2. Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1  Nr. 1 BauGB i. V. mit § 19 Abs. 4 BauNVO) 

Im als GE 1 bezeichneten Gebiet darf die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen von

Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis

zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden.

3. Höhe baulicher Anlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 16 Abs. 2 und § 18 Abs. 1 BauNVO) 

Die zulässige Höhe baulicher Anlagen (OK) ergibt sich aus der in der Planzeichnung

festgesetzten maximalen Höhe in Meter über Normalhöhennull (NHN). Durch die Technik

bedingte und genutzte Aufbauten wie z. B. Heizungs- und Lüftungsanlagen, Antennen und

Schornsteine dürfen außerhalb der Leitungsschutzbereiche die festgesetzte Höhe um maximal

2,0 m überscheiten. Die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen darf außerhalb der

Leitungsschutzbereiche mit Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien (z. B. Solarenergie)

um maximal 2,0 m überschritten werden.

4. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,

Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

4.1 M 1  (nördliche Maßnahmenfläche)

Innerhalb der Maßnahmenfläche mit der Kennzeichnung "M 1" sind je angefangene 800 m²

Fläche mindestens 1 Baum I. Ordnung, 1 Baum II. Ordnung und 2 Sträucher in lockerer

Anordnung einzeln oder in Gruppen zu pflanzen. Es sind standortheimische Laubgehölze

gemäß der Pflanzlisten 1.1, 1.2 und 1.3 (Hinweise) zu verwenden. Nicht bepflanzte Bereiche

sind zu einer extensiven Gras-  und Staudenflur zu entwickeln. Die Erstellung eines

Entwässerungsgrabens zur Ableitung von Regenwasser aus dem GE 4 ist innerhalb der

Maßnahmenfläche "M 1" zulässig.

4.2 M 2  (südöstliche Maßnahmenfläche)

Innerhalb der Maßnahmenfläche mit der Kennzeichnung "M 2" sind je angefangene 300 m²

Fläche mindestens 1 Baum I. Ordnung, 1 Baum II. Ordnung und 3 Sträucher in lockerer

Anordnung einzeln oder in Gruppen zu pflanzen. Es sind standortheimische Laubgehölze

gemäß der Pflanzlisten 1.1, 1.2 und 1.3 (Hinweise) zu verwenden. Nicht bepflanzte Bereiche

sind zu einer extensiven Gras- und Staudenflur zu entwickeln. 

4.3 M 3  (südliche Maßnahmenfläche an der B 65)

Innerhalb der Maßnahmenfläche mit der Kennzeichnung "M 3" ist auf insgesamt mindestens

1.000 m² eine zweireihige Pflanzung mit Sträuchern in einem Pflanzabstand von 1,50 m und

einem Reihenabstand von 1,50 m herzustellen. Es sind standortheimische Sträucher der

Pflanzliste 1.3 (Hinweise) zu verwenden. Die Pflanzung ist versetzt in Reihen anzuordnen und

in Gruppen zu pflanzen. Nicht bepflanzte Bereiche sind zu einer extensiven Gras- und

Staudenflur zu entwickeln.

Die Anlage eines Fuß- und Radweges zur Querung der Fläche "M 3" zwischen der Peiner

Straße (B 65) und dem geplanten Gewerbegebiet GE 1 ist bis zu einer Breite von 3 m

zulässig.

4.4 RR  (Regenwasserrückhalteflächen)

Innerhalb der öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Regenwasserrückhalte-

flächen" sind den wasserwirtschaftlichen Anforderungen entsprechende Regenwasser-

rückhalte- und ableiteflächen anzulegen. Der vorhandene Straßenseitengraben ist in die

Regenwasserrückhalteflächen durch Aufweitung zu integrieren. Die Regenwasserrück-

halteflächen sind naturnah mit geschwungenen Böschungslinien, abgerundeten Böschungs-

kanten und Böschungsneigungen nicht steiler als 1 : 3 zu gestalten. Kleinflächig sind steilere

Böschungsneigungen zulässig. Die Anlage von Drosselbauwerken ist zulässig. Die Anlage

eines einseitigen Unterhaltungsweges innerhalb des Böschungsbereiches mit einer Breite von

maximal 3 m ist ebenfalls zulässig.

Die Flächen für Regenwasserrückhaltung sind mit insgesamt 5 Bäumen innerhalb des

Sohlbereiches sowie standortheimischen Sträuchern gemäß Pflanzliste 1.3 entlang der

westlichen Böschungsseite  zu bepflanzen. Dabei sind je 100 m Böschungslinie mindestens

15 Sträucher innerhalb eines 3 m breiten Streifens in den obersten Böschungsbereichen in

lockerer Anordnung einzeln oder in Gruppen zu pflanzen.

Als Bäume für den Sohlbereich sind überschwemmungsverträgliche Bäume, die sich durch

eine hohe Trockenstresstoleranz und Hitzeresistenz auszeichnen (klimaangepasste Bäume)

wie z. B. Alnus x spaethii (Purpur-Erle) zu wählen.

Die Flächen außerhalb der Regenwasserrückhalteflächen sind zu einer extensiven Gras- und

Staudenflur zu entwickeln.

4.5 Maßnahmenflächen in Gewerbegebieten

Innerhalb der Maßnahmenflächen in Gewerbegebieten ist eine geschlossene Gehölz-

pflanzung aus Sträuchern herzustellen. Es sind standortheimische Sträucher der Pflanzliste

1.3 (Hinweise) zu verwenden. Die Sträucher sind  zweireihig in einem Pflanzabstand von

1,50 m und einem Reihenabstand von 1,50 m zu pflanzen. Die Pflanzung ist versetzt in

Reihen anzuordnen.

Die Maßnahmen sind innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung des Bauvorhabens durch

den Grundstückseigentümer vorzunehmen.

4.6 Gehölzpflanzungen

Für die unter 4.1 bis 4.5 festgesetzten Gehölzpflanzungen sind als Mindestqualitäten Bäume I.

Ordnung mit einem Stammumfang von 14 - 16 cm, 3x verpflanzt, Bäume II. Ordnung mit

einem Stammumfang von 12 - 14 cm, 3x verpflanzt und Sträucher mit einer Pflanzgröße von

80 - 100 cm, 2x verpflanzt zu verwenden. Die Gehölze sind gemäß DIN 18916 "Pflanzen und

Pflanzarbeiten" zu pflanzen und zu pflegen und bei Abgang gleichartig und in der vorge-

nannten Qualität im Verhältnis 1 : 1 zu ersetzen.

4.7 Extensive Gras- und Staudenflur

Für die unter 4.1 bis 4.5 festgesetzte extensive Gras- und Staudenflur ist zur Einsaat

regionales Saatgut zu verwenden. Alternativ ist die Anlage von Brach- und Blühflächen oder

eine Kombination aus diesen Maßnahmen zulässig. Der Einsatz von Pflanzenschutz- und

Düngemitteln ist unzulässig. Es sind maximal zwei Schnitte pro Jahr zulässig.

Abweichungen von den genannten Festsetzungen zur Pflege der Flächen für Maßnahmen

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind mit der

Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

5. Pflanzmaßnahmen innerhalb der Gewerbegebiete

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

5.1 Innerhalb der Gewerbegebiete GE 1, GE 2, GE 3 und GE 4 ist je angefangene 2.500 m²

Grundstücksfläche mindestens ein Baum außerhalb der Leitungsschutzbereiche in Pflanz-

beete mit einer Mindestgröße von 25 m² zu pflanzen. Es sind Baumarten mit einer

maximalen Baumhöhe von 16 m gemäß Pflanzliste 1.4 (Hinweise) zu verwenden oder

Baumarten, die gemäß Straßenbaumliste der Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) als gut

geeignet bzw. geeignet eingestuft sind.

5.2 Innerhalb des GE 2, GE 3 und GE 4 dürfen 20 standortheimische Sträucher gemäß Pflanzliste

1.3 (Hinweise) als Alternative zu einem nach 5.1 festgesetzten Baum gepflanzt werden.

5.3 Innerhalb des GE 4 mit der überlagernden Festsetzung von Flächen zum Anpflanzen von

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine geschlossene Gehölzpflanzung

aus Sträuchern herzustellen. Die Sträucher sind zweireihig in einem Pflanzabstand von 1,50 m

und einem Reihenabstand von 1,50 m zu pflanzen. Die Pflanzung ist versetzt in Reihen

anzuordnen.

5.4 Für die unter 5.1 bis 5.3 festgesetzten Gehölzpflanzungen sind als Mindestqualitäten Bäume

mit einem Stammumfang von 12 - 14 cm, 3x verpflanzt und Sträucher mit einer Pflanzgröße

von 80 - 100 cm, 2x verpflanzt zu verwenden.

Die Gehölze sind innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung des Bauvorhabens gemäß DIN

18916 "Pflanzen und Pflanzarbeiten" zu pflanzen und zu pflegen und bei Abgang gleichartig

und in der vorgenannten Qualität im Verhältnis 1 : 1 zu ersetzen.

HINWEISE

1. Pflanzlisten

1.1 Standortheimische Bäume I. Ordnung 

Acer platanoides (Spitzahorn)

Fagus sylvatica (Rot-Buche)

Quercus petraea (Traubeneiche)

Quercus robur (Stieleiche)

Salix alba (Silberweide) 

Tilia cordata (Winterlinde)

Tilia platyphyllos (Sommerlinde)

Ulmus laevis (Flatter-Ulme)

1.2 Standortheimische Bäume II. Ordnung 

Acer campestre (Feldahorn)

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)

Betula pendula (Sandbirke)

Carpinus betulus (Hainbuche) 

Malus sylvestris (Holz-Apfel)

Populus tremula (Zitter-Pappel)

Prunus avium (Vogelkirsche)

Prunus padus (Traubenkirsche)

Pyrus communis (Wild-Birne)

Sorbus aucuparia (Gemeine Eberesche)  

1.3 Standortheimische Sträucher

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Art der baulichen Nutzung

Gewerbegebiete

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 8 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 19 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

gemäß § 9 BauGB in Verbindung mit der BauNVO und der PlanZV

Höhe baulicher Anlagen:

Oberkante als Höchstmaß in Meter über NHN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

GE

OK 67,8m ü. NHN

0,8

0
10

20 50
100 m

9. Versorgungsleitungen

(§ 9 Abs. 1  Nr. 13 BauGB i. V. m. § 1a Abs. 3 BauGB)

Versorgungsleitungen jeglicher Art sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB unterirdisch zu

verlegen. Die Festsetzung zur unterirdischen Verlegung von Versorgungsleitungen dient

gemäß § 1a Abs. 3 BauGB der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen des Orts- und

Landschaftsbilds.

10. Artenschutz - Fledermäuse

(§ 9 Abs. 1  Nr. 20 BauGB)

Zur Vermeidung von Störungen von Fledermäusen in ihren Jagdhabitaten sind abgeschirmte,

insektenfreundliche Lampen, deren Abstrahlung nach unten gerichtet ist, zu verwenden.

11. Außerkrafttreten von Bereichen eines rechtskräftigen Bebauungsplanes

(§ 9 Abs. 1  Nr. 25 BauGB)

Mit Rechtskraft des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 355 "Gewerbegebiet Sehnde-Ost"

treten Teilflächen der 1., 3. und 4. Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 327

"Erweiterung Borsigring" sowie Teilflächen des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 347

"Kommunale Entlastungsstraße" in dem durch den vorliegenden Bebauungsplan überplanten

Bereichen außer Kraft. Hier erhalten die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 355

"Gewerbegebiet Sehnde-Ost" Rechtskraft.

8. Maßnahmen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im

Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB und § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO)

8.1 Geräuschkontingentierung

Für  das Plangebiet wurden entsprechend § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 der BauNVO Festsetzungen

in Form einer Gewerbelärmkontingentierung getroffen.

Die im Folgenden angegebenen Emissionskontingente (L

EK

) wurden auf der Grundlage der

DIN 45691 "Geräuschkontingentierung", Ausgabe 12/2006, berechnet. Die sich hieraus an

schutzbedürftige Nutzungen - außerhalb der Industrie- und Gewerbegebiete der

Bebauungspläne 317A, 317 einschließlich deren Änderungen/Erweiterungen sowie 320, 327,

337 und 355 - ergebenden anteiligen Immissionskontingente L

IK

 einer Teilfläche werden nach

folgender Gleichung berechnet:

L

IK

 = L

EK

 - A

div

 + 10lg 

S

1m²

    
(Gleichung 1)

L

IK

 = Immissionskontingent, zulässiger Schallimmissionsanteil der Teilflächen in dB(A)

L

EK

= Emissionskontingent, je m² definierter Schallemissionspegel in dB(A)

A

div

= 10lg(4π
S

j² 

1

1m²

) in dB(A), geometrische Ausbreitungsdämpfung

S

j

= horizontaler Abstand des Immissionsortes vom Schwerpunkt der Teilfläche in m

S = Größe der Teilfläche in m²

In dem vorgegebenen Gebiet dürfen nur Anlagen und Einrichtungen errichtet und betrieben

werden, die die folgenden L

EK

 nicht überschreiten:

Die Tageszeit bezieht sich auf den Zeitraum von 16 Stunden (von 6:00 bis 22:00 Uhr), die

Nachtzeit auf 8 Stunden (von 22:00 bis 06:00 Uhr).

Die festgesetzten Emissionskontingente L

EK

 können in Richtung des zeichnerisch

festgesetzten Richtungssektors A (Bezugspunkt nach UTM-WGS84-Zone32 mit x: 32567307;

y: 5797030) - im Uhrzeigersinn von Nord (0°) bis Süd (180°) - um ein Zusatzkontingent von

11 dB erhöht werden. 

Die Einhaltung der L

EK

 ist im Einzelfall für jeden Betrieb wie folgt nachzuweisen: Anhand der

jeweiligen gesamten Betriebsfläche und der festgesetzten L

EK

 für diese Fläche werden

zunächst die für diesen Betrieb anzusetzenden Immissionskontingente L

IK

 an allen

maßgeblichen Immissionsorten nach Gleichung 1 berechnet. Ein Vorhaben ist dann

schalltechnisch zulässig, wenn die nach TA Lärm unter Berücksichtigung der

Schallausbreitungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung berechneten

Beurteilungspegel L

r

 der vom Vorhaben hervorgerufenen Geräuschimmissionen an allen

maßgeblichen Immissionsorten diese L

IK

 einhalten.

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes,

wenn der Beurteilungspegel L

r

 den Immissionsrichtwert nach TA Lärm um mindestens 15 dB

unterschreitet (Relevanzgrenze).

Umverteilungen der Emissionskontingente L

EK

 zwischen den Gewerbeflächen im Geltungs-

bereich des Bebauungsplanes Nr. 355 können vorgenommen werden, bedürfen aber des

schalltechnischen Nachweises, dass dadurch keine Verschlechterung der Immissionssituation

eintritt.

Grundlage dieser Festsetzung ist die schalltechnische Untersuchung der DEKRA Automobil

GmbH vom 17.12.2020, AZ: 551397370-B01.

8.2 Lärmpegelbereiche

Bei Neubau oder Sanierung von schutzbedürftigen Räumen sind folgende Vorgaben zu

beachten:

1. Innerhalb der festgesetzten Lärmpegelbereiche IV und V sind gemäß DIN 4109 "Schall-

schutz im Hochbau" (Fassung 07/2016) Gebäudeseiten und Dachflächen von

schutzbedürftigen Räumen mit einem bewerteten Bau-Schalldämm-Maß R'

w,ges

 ent-

sprechend der nachfolgenden Tabelle zu gewährleisten:

2. Von den Festsetzungen des vorhergehenden Punktes kann abgewichen werden, wenn

im Rahmen eines Einzelnachweises prüfbar nachgewiesen wird, dass (bspw. durch

Eigenabschirmung der Baukörper) ein geringerer maßgeblicher Außenlärmpegel gemäß

DIN 4109, Fassung 07/2016 vorliegt.

Grundlage dieser Festsetzung ist die schalltechnische Untersuchung der DEKRA Automobil

GmbH vom 17.12.2020, Az: 551397370-B01.

Gebietsbezeichnung  L

EK

 - Tag  L

EK

 - Nacht

GE 1 55 dB(A)/m² 40 dB(A)/m²

GE 2 54 dB(A)/m² 39 dB(A)/m²

GE 3 55 dB(A)/m² 40 dB(A)/m²

GE 4 60 dB(A)/m² 45 dB(A)/m²

6. Erhalt von Bäumen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Die im Bebauungsplan zur Erhaltung festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten, zu

pflegen und bei Abgang an gleicher Stelle gleichartig zu ersetzen.  Innerhalb eines Radius von

5 m um den Baumstamm dürfen keine Abgrabungen vorgenommen werden.

7. Externe Kompensationsmaßnahmen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

7.1 Als Kompensationsmaßnahme für den Verlust eines Feldlerchenreviers sind auf dem

Flurstück 38, Flur 4, Gemarkung Dolgen auf einer Fläche von 2.000 m² Brache- oder

Blühflächen anzulegen.  Alternativ ist die Entwicklung von extensivem Grünland oder eine

Kombination aus diesen Maßnahmen zulässig.

Es sind maximal zwei Schnitte pro Jahr zulässig. Zum Schutz von Bodenbrütern darf keine

Mahd zwischen dem 01. April und dem 15. August erfolgen. Das Mähgut ist zu entfernen. Der

Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist untersagt.

Abweichungen von den Bewirtschaftungsauflagen sind mit der Unteren Naturschutzbehörde

abzustimmen.

7.2 Zur Kompensation von Engriffen in das Schutzgut Boden ist auf dem Flurstück 38, Flur 4,

Gemarkung Dolgen eine Fläche von 35.180 m² zu extensivem Grünland zu entwickeln.

Alternativ ist die Anlage von Brache- oder Blühflächen oder eine Kombination aus diesen

Maßnahmen zulässig.

Es sind maximal zwei Schnitte pro Jahr zulässig. Zum Schutz von Bodenbrütern darf keine

Mahd zwischen dem 01. April und dem 15. August erfolgen. Das Mähgut ist zu entfernen. Der

Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist untersagt.

Abweichungen von den Bewirtschaftungsauflagen sind mit der Unteren Naturschutzbehörde

abzustimmen.

7.3 Zur Kompensation von Eingriffen in das Schutzgut Boden sind 800 Wertepunkte - das

entspricht 800 m² Maßnahmenfläche - von den Ökokontoflächen der Stadt Sehnde an der

Bruchriede (Gemarkung Müllingen Flur 7, Flurstücke 16/9 und 15/4 sowie Gemarkung

Wirringen, Flur 5, Flurstück 6/2 und 5/2) abzubuchen. Die entsprechenden Maßnahmen sind

umzusetzen.

Lärmpegel- Maßgeblicher Erforderliches Bau-Schalldämm-Maß R'

W,res

 des

bereich Außenlärmpegel Außenbauteiles in dB

[dB(A)] Raumart: Büroräume und ähnliches

 III 61 bis 65 30

 IV 66 bis 70 35

 V 71 bis 75 40

Sorbus aucuparia (Gemeine Eberesche)

1.3 Standortheimische Sträucher

Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)

Corylus avellana (Haselnuss)

Crataegus laevigata (Weißdorn, Zweigriffl.)

Crataegus monogyna (Weißdorn, Eingriffl.)

Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)

Lonicera xylosteum (Heckenkirsche)

Prunus spinosa (Schlehe)

Rhamnus cartharticus (Kreuzdorn)

Ribes rubrum (Waldjohannisbeere)

Rosa canina (Wildrose)

Salix aurita (Ohrweide)

Salix caprea (Salweide)

Salix cinerea (Grauweide)

Salix viminalis (Korbweide)

Sambucus nigra (Holunder)

Sambucus racemosa (Traubenholunder) 

Viburnum opulus (Gewöhnl. Schneeball)

1.4 Klimaangepasste Laubbäume

Fraxinus ornus (Blumen-Esche)

Fraxinus pennsylvanica 'Summit' (Purpur-Esche)

Gleditsia triacanthos 'Skyline' (Lederhülsenbaum)

Magnolia kobus (Baummagnolie)

Ostrya carpinifolia (Hopfenbuche)

Parrotia persica 'Vanessa' (Eisenholzbaum)

Ulmus Hybride 'Lobel' (Ulmen Hybride)

2. Baum- und Gehölzschutz

Die festgesetzten Anpflanzungen sind gemäß DIN 18916 "Pflanzen und Pflanzarbeiten" zu

pflanzen. Alle Bäume und Sträucher sind durch geeignete Maßnahmen des fachgerechten

Baumschutzes entsprechend der einschlägigen Regelwerke vor und während der Bauarbeiten

vorsorglich und nachhaltig zu schützen. Maßgeblich sind die DIN 18920 Vegetationstechnik

im Landschaftsbau „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei

Baumaßnahmen“, die RAS-LP 4 „Richtlinie für die Anlage von Straßen - Teil:

Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei

Baumaßnahmen“ und die  ZTV - Baumpflege „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

und Richtlinien für Baumpflege“.

Hinsichtlich vorgesehener Baumpflanzungen im Bereich von Leitungstrassen ist die

Einhaltung des DWA-Merkblatts: DWA-M 162 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“

bzw. der inhaltlich gleichen Merkblätter des DVGW: GW 125 und das „Merkblatt über

Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft

für Straßen- und Verkehrswesen zu beachten.

3. Vorkehrungen innerhalb des Leitungsschutzbereiches und der Maststandorte

Innerhalb des Leitungsschutzbereiches der Hochspannungsfreileitungen ist die zulässige

Arbeits- und Bauhöhe begrenzt. Abstände zu den Leitungen sind in der DIN EN 50341-1

(VDE 0210-1) geregelt. Der Abstand zwischen möglichen Gebäuden und den

Hochspannungsfreileitungen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes beträgt

bei Dächern mit einer Neigung ≤ 15 Grad 5,0 m. Die Dacheindeckung muss hierbei aus

feuerhemmenden Materialien gemäß DIN 4102/7 bestehen. Die zulässige Bauhöhe

vergrößert sich um 2,0 m bei Dächern mit einer Neigung ≥ 15 Grad.

Arbeiten, Planungen und Bebauungen im Schutzbereich der Hochspannungsleitungen sind

grundsätzlich im Detail mit dem Leitungsträger abzustimmen.

Zur Oberfläche neu geplanter Straßen und Verkehrswege müssen die Sicherheitsabstände

gemäß DIN EN 50341-2-4 (VDE 0210-2-4) im Freileitungsbereich gewährleistet sein.

Bäume dürfen innerhalb des Leitungsschutzbereiches nicht angepflanzt werden, da hier die

Einhaltung der Sicherheitsabstände nicht gewährleistet ist. Die Anpflanzung von Sträuchern,

die aufgrund einer geringen Wuchshöhe einen ausreichenden, dauerhaften Abstand zu den

Leiterseilen einhalten, ist möglich.

Die Maststandorte müssen für Unterhaltungsmaßnahmen zu jeder Zeit - auch mit schwerem

Gerat wie z.B. einem Kran - zugänglich sein. Abgrabungen an Maststandorten dürfen

innerhalb eines Sicherheitsabstandes von 10,0 m um einen Maststandort nicht vorgenommen

werden bzw. sind im Detail mit dem Leitungsträger abzustimmen.

4. Gashochdruckleitung

Die Schutzstreifenbreite für die Gashochdruckleitung GTL0001280 beträgt 3,0 m, d. h. je

1,50 m vom Rohrscheitel nach beiden Seiten gemessen.

Innerhalb des Schutzstreifens dürfen keine Abgrabungen oder Erdarbeiten vorgenommen

werden. Gashochdruckleitungen dürfen nicht überbaut werden. Der Schutzstreifen ist von

Baumanpflanzungen freizuhalten. Tiefwurzelnde Bäume müssen mindestens 6,00 m von der

Gashochdruckleitung entfernt bleiben.

Bei der Errichtung von Grünanlagen ist ein Begehungsstreifen von 2,0 m beidseitig des

Leitungsscheitels frei von Sträuchern zu halten.

5. Fernmeldekabel

Die Schutzstreifenbreite für das Fernmeldekabel im Plangebiet beträgt 1,50 m zu jeder Seite

der Kabelachse. Über und unter dem Kabel ist ein Schutzbereich von 1,00 m erforderlich.

Innerhalb des Schutzstreifens dürfen ohne vorherige Abstimmung mit dem Leitungsträger

keine Abgrabungen oder Erdarbeiten vorgenommen werden. Tiefwurzelnde Bäume und

Sträucher dürfen innerhalb des Schutzbereiches des Fernmeldekabels nicht angepflanzt

werden.

6. Artenschutz

Bodenbrüter

Die Baufeldräumung im Bereich der landwirtschaftlich genutzten Flächen und der

Brachflächen darf nur außerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern in der Zeit vom 01.09. - 28.02.

erfolgen. Bei Räumungsarbeiten außerhalb dieses Zeitraumes muss die Belegung durch

brütende Vogelarten fachgutachterlich ausgeschlossen werden.

7. Denkmalschutz

Im Umfeld des Plangebietes sind archäologische Fundstellen bekannt, die auf eine

prähistorische und frühgeschichtliche Besiedlung des Gebietes schließen lassen. Deshalb ist

mit entsprechenden archäologischen Funden und Befunden zu rechnen.

Sämtliche Erdarbeiten bedürfen einer denkmalrechtlichen Genehmigung gemäß § 13 in

Verbindung mit § 12 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz.

8. Emissionen durch militärischen Flugbetrieb

Das Plangebiet befindet sich im Zuständigkeitsbereich für Flugplätze nach § 14 LuftVG der

militärischen Flugplätze Bückeburg/Wunstorf.

Aufgrund der Lage des Plangebietes ist mit Lärm- und Abgasemissionen durch den

Flugplatz/Flugbetrieb zu rechnen. Ersatzansprüche aufgrund dessen können gegen die

Bundeswehr nicht geltend gemacht werden.

9. Gewässer

Für einen Gewässerausbau des Grabens ist ein wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren

gemäß § 68 WHG erforderlich.

Die Gewässerunterhaltungsverordnung der Region Hannover ist zu beachten. Die

ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung muss gewährleistet bleiben.

10. Bauverbotszone

Innerhalb der gesetzlich geltenden Bauverbotszone gemäß § 9 Fernstraßengesetz (FStrG)

sind in einem Abstand von 20 m, gemessen vom Fahrbahnrand der Bundesstraße,

Hochbauten jeder Art (auch Werbeanlagen) und sonstige bauliche Anlagen sowie

Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfanges unzulässig.

11. Kampfmittel

Die Luftbildauswertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ergab keine Hinweise auf eine

Kampfmittelbelastung. Die Luftbilder können nur auf Schäden durch Abwurfkampfmittel

überprüft werden. Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen

usw.) gefunden werden, ist die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der

Kampfmittelräumdienst des Landes Niedersachsen zu benachrichtigen.

12. Bodenschutz

Die Böden im Plangebiet weisen im feuchten Zustand eine hohe Verdichtungsempfindlichkeit

auf. Zum Schutz der natürlichen Bodenfunktionen und um eine Verdichtung des Bodens zu

vermeiden, sollten die Baustelleneinrichtungsflächen und die Befahrung des feuchten Bodens

mit Baufahrzeugen soweit wie möglich auf die für Versiegelung vorgesehenen Bereiche

beschränkt bleiben. Auf den sorgfältigen Umgang mit Oberboden gem. DIN 18915 und DIN

19731 wird hingewiesen.

13. Dränanlagen

Die Errichtung von Dränanlagen zur ständigen Grundwasserabsenkung ist nicht zulässig.

Bauliche Anlagen sind durch entsprechende Bauausführung (z. B. wasserundurchlässiger

Beton) vor Feuchtigkeit zu schützen. Wasserrechtliche Erlaubnisse zur ständigen Grund-

wasserabsenkung werden nicht erteilt.

14. Löschwasserversorgung

Für die Löschwasserversorgung stellt die Stadt Sehnde für den Grundschutz 1.600 l/min über

2 Stunden sicher. Darüber hinausgehender Bedarf ist auf den jeweiligen privaten

Grundstücken im Zuge der Genehmigungsplanung durch zusätzliche, unabhängige

Löschwasserentnahmestellen in Form von z. B. Bohrbrunnen, Zisternen herzustellen.

15. Schallschutz

Das Plangebiet ist durch Verkehrs- und Gewerbelärm vorbelastet, so dass passive

Schallschutzmaßnahmen gemäß DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" (Stand 07/2016)

erforderlich sind.

16. DIN-Normen

Die in diesem Bebauungsplan in Bezug genommenen Normen werden im Rathaus der Stadt

Sehnde - Fachdienst Stadtentwicklung und Straßen, Grünflächen und Klimaschutz,

Nordstraße 21, 31319 Sehnde dauerhaft zur Einsicht bereitgehalten.

Blattgröße i.O.:  841 mm  x 1590 mm
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Übersichtsplan

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des

Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) sowie des § 84 Abs. 2, 3 und 6  i.V.m. § 80 Abs. 3

und 5 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. S. 46) zuletzt

geändert am 10. November 2020 (Nds. GVBl. S. 384) i.V.m. den §§ 10, 11 und 58 Abs. 2 des

Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds.

GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Juni 2021 (Nds. GVBl. S.

368) hat der Rat der Stadt Sehnde nach Prüfung der eingegangenen Hinweise und Anregungen

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 24. Juni 2021 diesen Bebauungsplan Nr. 355

"Gewerbegebiet Sehnde-Ost" bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden

textlichen Festsetzungen als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) und die Begründung einschließlich

Umweltbericht beschlossen.

Sehnde, den 05.08.2021

                                                                        (Siegel)

  gez. Kruse

Bürgermeister

PRÄAMBEL

Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Der Rat der Stadt Sehnde hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 die Aufstellung des Bebauungsplanes

Nr. 355 "Gewerbegebiet Sehnde-Ost" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs.

1 BauGB am 20.07.2019 mit der Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1

BauGB ortsüblich  bekanntgemacht.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom

22.07.2019 bis zum 09.08.2019.

Sehnde, den 05.08.2021

  gez. Kruse

          Bürgermeister

Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Sehnde hat in seiner Sitzung am 10.02.2020 dem Entwurf des

Bebauungsplanes Nr. 355 "Gewerbegebiet Sehnde-Ost" sowie der Begründung dazu zugestimmt und

die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 12.02.2020 ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung haben vom 20.02.2020 bis zum 23.03.2020

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit

Schreiben vom 18.02.2020 Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 23.03.2020 gegeben.

Sehnde, den 05.08.2021

  gez. Kruse

                Bürgermeister

Erneute Öffentliche Auslegung

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 355 „Gewerbegebiet Sehnde-Ost“ und der Begründung mit

dem Umweltbericht haben vom 20.02.2020 bis einschließlich 23.03.2020 nach § 3 Abs. 2 BauGB

öf fentl ich ausgelegen. Aufgrund einer möglicherweise beschränkten Zugänglichkeit der

Planungsunterlagen im Rathaus in der letzten Woche der öffentlichen Auslegung wird eine erneute

öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB durchführt, um hier Rechtssicherheit zu schaffen.

Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung wurden am 18.04.2020 ortsüblich bekanntge-

macht.

Der überarbeitete Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung dazu haben vom 27.04.2020 bis

zum 28.05.2020 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB öffentlich ausgelegen.

Da die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von einer möglichen Einschränkung des

Beteiligungszeitraumes nicht betroffen waren, wurde gemäß § 4a (3) BauGB bestimmt, dass sie

Stellungnahmen nur zu den geänderten Teilen abgeben konnten.

Die erneute Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a (3) BauGB erfolgte mit Schreiben vom

23.04 2020 mit Frist bis einschließlich zum 28.05.2020.

Sehnde, den  05.08.2021

  gez. Kruse

           Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

Zweite Erneute Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Sehnde hat in seiner Sitzung am 14.12.2020 dem 2. Entwurf des

Bebauungsplanes Nr. 355 "Gewerbegebiet Sehnde-Ost" sowie der Begründung dazu zugestimmt und

die zweite erneute Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der zweiten erneuten öffentlichen Auslegung wurden am 19.12.2020 ortsüblich

bekanntgemacht.

Der 2. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 355 "Gewerbegebiet Sehnde-Ost" und die Begründung dazu

haben vom 29.12.2020 bis zum 29.01.2021 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB

öffentlich ausgelegen.

Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  i.V.m.

§ 4a Abs. 3 BauGB mit Schreiben vom 22.12.2020 Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum

29.01.2021 gegeben.

Sehnde, den  05.08.2021

  gez. Kruse

          Bürgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Sehnde hat den Bebauungsplan Nr. 355 "Gewerbegebiet Sehnde-Ost" nach Prüfung

der Hinweise und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB in

seiner Sitzung am 24.06.2021 als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begründung einschließlich

Umweltbericht beschlossen.

Sehnde, den 05.08.2021

  gez. Kruse

              Bürgermeister

Inkrafttreten

Der Bebauungsplan Nr. 355 "Gewerbegebiet Sehnde-Ost" ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am

26.08.2021 im gemeinsamen Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover

Nr. 32 vom 26.08.2021  bekanntgemacht  worden.  Der  Bebauungsplan  ist  damit  am

26.08.2021 in Kraft getreten.

Sehnde, den 26.08.2021

  gez. Kruse

                Bürgermeister

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 355 "Gewerbegebiet Sehnde-Ost"

ist die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 214 BauGB beim Zustandekommen

des Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden.

Sehnde, den _ _._ _._ _ _ _

______________________________

                Bürgermeister

Kartengrundlage

Automatisierte Liegenschaftskarte Maßstab 1:1.000

Stadt Sehnde, Gemarkung: Rethmar, Flur 10

Stand vom: 06.03.2021

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und

Katasterverwaltung © 2021

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN),

Regionaldirektion Hameln-Hannover, Katasteramt Hannover © 2021

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich

bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich

der Darstellung der Grenzen und baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der

neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Hannover, den 29.07.2021

                                                                                                                               (Siegel)

gez. Bette

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

ahb haase & bette

Planverfasser

Der Bebauungsplan Nr. 355 und die Begründung einschließlich Umweltbericht wurde ausgearbeitet von:

planerzirkel bernd schmalenberger,

büro für städtebau, grün- und landschaftsplanung,

Ottostraße 33, 31137 Hildesheim

Hildesheim, den 26.07.2021

    gez. Schmalenberger

     Dipl.-Ing. Bernd Schmalenberger

               Büro planerzirkel

Für den Bebauungsplan Nr. 355 „Gewerbegebiet Sehnde-Ost“ sind folgende Rechtsgrundlagen

maßgeblich:

· Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017

(BGBL. I S. 3634), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I S. 1728)

geändert worden ist

· Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November

2017 (BGBL. I S. 3786)

· Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts

(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), geändert

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)

· Nds. Bauordnung (NBauO) vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. 2012, 46), zuletzt geändert durch

Artikel 1 des Gesetzes vom 10.11.2020 (Nds. GVBl. S. 384)

RECHTSGRUNDLAGEN

BEGLAUBIGUNG

Hiermit wird beglaubigt, dass diese Abschrift eine vollständige Ablichtung der Urschrift ist.

Das Schriftstück Bebauungsplan Nr. 355 "Gewerbegebiet Sehnde-Ost" ist nach Inhalt und Form

rechtlich nicht geprüft.

Sehnde, den .................

                                                                        Stadt Sehnde

   Der Bürgermeister

        Im Auftrag

(Siegel)

 

    (Stadtangestelle/r)
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